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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

in diesem Mandantenbrief möchten wir Sie über aktuelle steuerrechtli-

che Entwicklungen sowie wichtige Fristen und Änderungen informieren.

Alle  Inhalte  wurden  sorgfältig  recherchiert  und  aufbereitet,  um  Ihnen

eine zuverlässige und verständliche Informationsgrundlage zu bieten.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, und

freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Sollten  Sie  Fragen  haben  oder  eine  individuelle  Beratung  wünschen,

stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Steuerbüro Heinemann

Am Bruchfeld 18, 29308 Winsen (Aller)

Telefon: 05143 9809-0

franziska.heinemann@stb-heinemann.de
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Steuerrecht

BFH zur rückwirkenden Anwendung des
Erbschaftsteuerrechts

Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  Ende  März  2026  ein  Urteil  vom
20.11.2025 zur Zulässigkeit der rückwirkenden Anwendung einer gesetz-
lichen  Neuregelung  als  verfassungsrechtlich  zulässig  angesehen,  auch
für Schenkungen, die vor der Verkündung des Gesetzes erfolgt sind.

Worum ging es? Die spätere Klägerin übertrug im Juli 2016 den Anteil an
einer  Kommanditgesellschaft  (KG)  als  Schenkung.  Zu  diesem  Zeitpunkt
galt formal noch das alte Erbschaftsteuerrecht, welches das Bundesver-
fassungsgericht  (BVerfG)  für  verfassungswidrig  erklärt  und  eine  Über-
gangsfrist eingeräumt hatte, damit der Gesetzgeber eine neue, rechtmä-
ßige gesetzliche Regelung schaffen konnte. Kurz nach der schenkweisen
Übertragung  verabschiedete  der  Gesetzgeber  ein  neues  Erbschaftsteu-
errecht  rückwirkend  auf  den  1.7.2016.  Das  Finanzamt  wendete  dafür
das  nach  dem  1.7.2016,  aber  vor  der  Verabschiedung  des  neuen  Erb-
schaftsteuerrechts, geltende neue Recht an. Der Bundesrat hatte im Ge-
setzgebungsverfahren  den  Vermittlungsausschuss  angerufen,  weswe-
gen  sich  die  Verabschiedung  sowie  das  Inkrafttreten  verzögerten.  Die
spätere Klägerin wollte das alte, für sie günstigere Recht anwenden. Sie
vertrat  die  Auffassung,  dass  eine  rückwirkende  Anwendung  der  neuen
Vorschriften verfassungswidrig sei, da im Hinblick auf die alte Regelung
Vertrauensschutz bestehe.

Der  BFH  wies  die  Revision  zurück  und  vertrat  die  Auffassung,  dass  die
Rückwirkung hier zulässig sei, weil kein schutzwürdiges Vertrauen mehr
bestanden  habe,  denn  die  Neuregelung  wirkte  auf  einen  bereits  abge-
schlossenen Sachverhalt zurück. Bereits mit dem Beschluss des Bundes-
tages am 24.6.2016 war klar, dass das Recht sich ändern werde, so wie
das  BVerfG  dies  aufgegeben  habe.  Hieran  ändert  es  auch  nichts,  dass
der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen hat.

Steuerpflichtige  können  daher  nach  einem  entsprechenden  Urteil  des
BVerfG und einem weit fortgeschrittenen Gesetzgebungsverfahren nicht
mehr darauf vertrauen, dass das zu ihren Gunsten noch nicht geänderte
alte Recht angewendet wird.

Dies ist genau deshalb von Interesse, weil  aktuell  wieder eine Entschei-
dung  des  BVerfG  zum  aktuellen  Erbschaftsteuergesetz  erwartet  wird.
Sofern das Gericht bestimmte Regelungen erneut für verfassungswidrig
erklärt, kann sich ein Steuerpflichtiger nicht mehr darauf berufen, wenn
der  Gesetzgeber  bereits  dabei  ist,  die  geforderten  Änderungen  gesetz-
lich umzusetzen.

Betroffene sollten sich steuerlich beraten lassen, um zu klären, ob und

in welchem Umfang sie hiervon betroffen sein könnten.

Altersvorsorgereform verabschiedet

Bundestag und Bundesrat haben Ende März 2026 das Altersvorsorgere-
formgesetz verabschiedet bzw. diesem zugestimmt. Ab 1.1.2027 soll die
private Altersvorsorgereform in Kraft treten. Diese löst die sog. Riester-
Vorsorge ab.  Bestehende Verträge können weiter  bespart  und Zulagen
in Anspruch genommen werden. Neuabschlüsse wird es nicht mehr ge-
ben,  eine  automatische  Kündigung  oder  Umwandlung  ebenfalls  nicht.
Ein freiwilliger Wechsel ist möglich.

Das grundsätzliche System der steuerlichen Förderung über Zulagen so-
wie des Sonderausgabenabzugs der Sparbeiträge bis zu bestimmten Be-
trägen  wird  erhalten  bleiben.  Die  Besteuerung  erfolgt  nachgelagert  in
der  Auszahlungsphase.  Dies  hat  den  Vorteil,  dass  in  der  Auszahlungs-
phase  im  Rentenalter  die  Einkünfte  oft  geringer  und  dann  auch  mut-
maßlich die Steuersätze niedriger sind.

Die zusätzliche private Altersvorsorge soll über ein Altersvorsorgedepot
erfolgen und richtet sich gezielt auch an Menschen mit keiner bzw. we-
nig Kapitalmarkterfahrung. Es besteht die Möglichkeit, mit größerem Ri-
siko in Aktien, Fonds und ETFs zu investieren, um höhere Renditen erzie-
len  zu  können,  die  so  auch  weniger  erfahrenen Bevölkerungsteilen  zu-
gänglich  werden.  Es  gibt  aber  weiterhin  die  Möglichkeit,  Garantiepro-
dukte zu erwerben. Anbieten werden die Produkte mit max. 1 % Verwal-
tungskostenaufschlag der private Banken- und Finanzmarkt und ggf. ein
neu aufzulegender Staatsfonds.

Altersvorsorgebeiträge  sollen  bis  zu  einem  Einzahlungsbetrag  in  Höhe
von 1.800 € jährlich förderfähig sein. Die Grundförderung beträgt dann
bis zu einer Höhe von 360 € jährlich 50 %, also bis zu 180 €. Für weitere
jährliche Sparbeiträge pro Beitragsjahr oberhalb von 360 € bis zu 1.800
€,  beträgt  die  Grundförderung  25  %,  also  maximal  360  €.  Insgesamt
kann  somit  eine  jährliche  staatliche  Förderung  als  Grundzulage  bis  zu
540 € pro Beitragsjahr erfolgen. Maximal können 6.840 € jährlich einge-
zahlt werden.

Eltern von Kindern, für die sie Kindergeld beziehen, können eine Kinder-
zulage auf einen Sparbeitrag bis zu 300 € jährlich in Höhe von 100 % er-
halten, also zusätzlich 300 € Zulage. Wer vor dem 25. Lebensjahr mit der
Einzahlung beginnt, erhält eine zusätzliche staatliche Zulage von 200 €.

Es wird flexiblere Möglichkeiten der Auszahlung geben, vom Rentenplan
bis  zu einem Auszahlungsplan,  der  bis  mindestens zum 85.  Lebensjahr
kalkuliert  sein  muss.  Ein  Wechsel  zwischen  den  unterschiedlichen  Aus-
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zahlungsmodellen  soll  möglich  sein.  Die  Auszahlung  soll  in  der  Regel
zwischen dem 65. und 70. Lebensjahr beginnen.

In den Kreis der unmittelbar Berechtigten werden nun auch Selbststän-
dige  und  Pflichtmitglieder  von  berufsständischen  Versorgungseinrich-
tungen  im  Angestelltenverhältnis  einbezogen.  Minijobber,  die  sich  von
der  Rentenversicherung  haben  befreien  lassen,  sind  ausgeschlossen,
ebenso Hausmänner und Hausfrauen. Sie können aber als mittelbar Be-
günstigte Zulagen erhalten, wenn sie mit einer unmittelbar begünstigten
Person verheiratet sind oder sich in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft befinden.

Termin: Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie

In der Novemberausgabe 2025 war hier über den Inhalt und die Auswir-
kungen der bis zum 7.6.2026 in nationales Recht umzusetzenden Euro-
päischen  Entgelttransparenzrichtlinie  berichtet  worden.  Auswirkungen
hat  dies  insbesondere auf  die  Arbeitsweise von Personalabteilungen in
Unternehmen.  Durch  die  Umsetzung  der  Richtlinie  sollen  geschlechts-
spezifische Entgeltunterschiede reduziert und das Ziel, gleichen Lohn für
gleiche bzw. gleichwertige Arbeit zu gewährleisten, verfolgt werden.

Bislang wurde kein Referentenentwurf veröffentlicht. Eine Expertenkom-
mission hatte im Oktober 2025 ihren Bericht vorgelegt und vorgeschla-
gen,  die  Europäische  Entgelttransparenzrichtlinie  in  das  bereits  be-
stehende  nationale  Entgelttransparenzgesetz  zu  integrieren.  Dabei  hat
die  Kommission  empfohlen,  den  Auskunftsanspruch  der  Beschäftigten
über ihre individuelle Vergütung sowie über die durchschnittlichen Ent-
gelte  vergleichbarer  Arbeitnehmergruppen,  aufgeschlüsselt  nach  Ge-
schlecht, umzusetzen.

Weiterhin sollen bereits im Bewerbungsprozess Gehaltsspannen und ta-
rifliche Regelungen klar benannt werden. Fragen zum bisherigen Gehalt
sollen  im  Bewerbungsprozess  untersagt  sein.  Die  Expertenkommission
empfiehlt  klare Vorgaben für die Berichtspflichten und begleitende Un-
terstützung, um die Umsetzung praktikabel zu gestalten.

Sofern es bis zum 7.6.2026 keine nationale Umsetzung der EU-Richtlinie
gibt,  können im öffentlichen Bereich Beschäftigte ihre Rechte unmittel-
bar  hieraus  herleiten.  In  privaten  Unternehmen  können  sie  sich  zwar
nicht  direkt  auf  die  Regelungen  der  europäischen  Entgelttransparenz-
richtlinie berufen, allerdings besteht ein Anspruch auf richtlinienkonfor-
me Auslegung der EU-Richtlinie gegenüber Arbeitgebern und Gerichten.

Auf  der  Homepage  der  Antidiskriminierungsstelle  gibt  es  einen  Leitfa-
den  zur  Entgeltgleichheit  sowie  sämtlicher  Prüfinstrumente

(  www.antidiskriminierungsstelle.de -  Über Diskriminierung -  Lebensbe-
reiche - Arbeitsleben - EG-Check).

Wichtig: Da das Gesetzgebungsverfahren üblicherweise einige Monate in
Anspruch nimmt,  sollten Arbeitgeber zumindest  mit  einer  umsetzungs-
freien Übergangszeit rechnen und sich unverzüglich auf eine Anpassung
an die EU-Richtlinie vorbereiten sowie die Prozesse innerhalb des Unter-
nehmens richtlinienkonform gestalten.

Endet die kostenfreie Mitversicherung für Ehe- und
Lebenspartner in der GKV?

Seit  1985  können  Ehe-  und  eingetragene  Lebenspartner  sowie  deren
Kinder bis zum 18. bzw. 25. Lebensjahr in Schul-  und Berufsausbildung
oder  Studium  unter  bestimmten  Voraussetzungen  bei  dem  sozialversi-
cherungspflichtig  beschäftigten  Angehörigen  in  der  gesetzlichen  Kran-
ken- und Pflegeversicherung kostenfrei mitversichert sein.

Diese  Regelung  soll  offenbar  auf  Vorschlag  der  GKV-Kommission  für
Ehe- und eingetragene Lebenspartner durch eine Reform der Familien-
versicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung künf-
tig enden, sofern von dem kostenfrei Mitversicherten nicht Kinder unter
6 Jahren betreut oder Angehörige gepflegt werden.

Es  gibt  noch  keinen  Referentenentwurf  der  Bundesregierung.  Der  vom
Gesundheitsministerium  veröffentlichte  erste  Bericht  der  eingesetzten
"FinanzKommission  Gesundheit"  vom  30.3.2026  nennt  66  Reformvor-
schläge, wovon einer die Abschaffung der kostenfreien Ehegattenmitver-
sicherung beinhaltet. Der Vorschlag ist höchst umstritten.

Von ca.  15,6 Mio.  kostenfrei  mitversicherten Angehörigen sind ca.  2 -  3
Mio.  Erwachsene  betroffen.  Diese  dürfen  derzeit  monatlich  nicht  mehr
als  565  €  bzw.  6.780  €  jährlich  verdienen,  im  Minijob  603  €  monatlich
bzw. 7.236 €. Darin enthalten sind auch Einkünfte z. B. aus Zinsen, Ver-
mietungseinkünften  oder  Renten.  Nicht  berücksichtigt  werden  z.  B.  El-
terngeld,  Kindergeld,  BAföG  oder  Wohngeld.  Aus  Koalitionskreisen  soll
es  dem Vernehmen nach  heißen,  dass  die  kostenfreie  Mitversicherung
durch einen monatlichen Mindestkrankenversicherungsbeitrag  in  Höhe
von 200 € sowie weitere 25 € Beitrag für die gesetzliche Pflegeversiche-
rung  ersetzt  werden  soll.  Somit  ergäbe  sich  eine  jährliche  Mehrbelas-
tung von 2.700 €. Die Höhe der Einkünfte des sozialversicherungspflich-
tig beschäftigen Partners sollen hierbei offenbar keine Rolle spielen. Das
Bundesgesundheitsministerium  strebt  ein  Inkrafttreten  der  Reform  ab
2027  an.  Betroffene  sollten  sich  rechtzeitig  steuerlich  beraten  lassen.
Hier  wird  weiter  berichtet,  ob  die  höchst  umstrittene  Aufhebung  der
kostenfreien Mitversicherung von Ehegatten Gesetz werden wird.
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Kindergeld künftig ohne Antrag

Ab  dem  Jahr  2027  soll  ein  weiterer  Baustein  des  Bürokratieabbaus  die
Auszahlung des Kindergeldes ohne Antrag sein. Dies hat das Bundeska-
binett  beschlossen.  Die  Umsetzung  soll  in  zwei  Stufen  erfolgen.  Zu-
nächst gilt die Neuerung ab Frühjahr 2027 für Familien, die schon Kinder
haben und Kindergeld beziehen, da die relevanten Daten der Familien-
kasse bereits vorliegen.

In  einem  zweiten  Schritt  soll  ab  Ende  2027  auch  für  das  jeweils  erste
Kind  das  Kindergeld  antragslos  ausgezahlt  werden.  Voraussetzung  ist,
dass  mindestens ein  Elternteil  mit  dem Kind im Inland wohnt,  von die-
sem Elternteil eine IBAN bekannt ist und mindestens ein Elternteil im In-
land arbeitet. Anderenfalls oder in Zweifelsfällen bleibt es beim bisheri-
gen Verfahren.

Das antragslose Kindergeld ersetzt  nicht  die Prüfung der Anspruchsbe-
rechtigung. Diese erfolgt wie bisher durch die Familienkasse. Nur die er-
forderlichen Daten werden anstatt auf Antrag der Eltern per Datenaus-
tausch  automatisch  übermittelt.  Das  Bundeszentralamt  für  Steuern
(BZSt) vergibt für jedes neugeborene Kind eine Steuer-ID. Die Geburtsin-
formation zum Kind erhält das BZSt automatisch vom Standesamt, wäh-
rend diese einschließlich der Steuer-ID per Datenaustausch an die Fami-
lienkasse übermittelt wird.

Ende der Erinnerung an Steuervorauszahlung

Als letztes Bundesland hat Bayern nun die (gesetzlich nie vorgeschriebe-
ne) postalische Erinnerung der Steuerpflichtigen an die vierteljährlichen
Steuervorauszahlungen (10.3., 10.6., 10.9., 10.12.) eingestellt. Für die Ge-
werbesteuervorauszahlungen  gelten  abweichend  der  15.2.,  15.5.,  15.8.
und 15.11.

Die Steuerpflichtigen müssen hieran nun selbst denken. In beiden Fällen
gilt eine dreitägige Zahlungsschonfrist ab Fälligkeit. Alternativen sind die
Einrichtung  eines  SEPA-Lastschriftmandats  oder  eines  (ggf.  befristeten)
Dauerauftrags.

Wer die Überweisung seiner Vorauszahlung verpasst, muss Säumniszu-
schläge zahlen. Diese betragen 1 % des auf 50 € abgerundeten Voraus-
zahlungsbetrags für jeden angefangenen Monat.
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Wirtschafts-,
Arbeits- und
Sozialrecht

Widerruf-Button - Pflicht im Online-Handel bei B2C

Für  alle  Online-Verträge  über  Waren,  Dienstleistungen  und  Finanzpro-
dukte,  die  über  eine  Online-Benutzeroberfläche  geschlossen  werden,
wird zum 19.6.2026 ein Widerrufs-Button verpflichtend.  Ziel  ist  es,  Ver-
brauchern die Möglichkeit zu geben, online geschlossene Verträge eben-
so einfach zu widerrufen, wie sie abgeschlossen wurden.

Die  Ausgestaltung  erfolgt  in  2  Stufen.  Zunächst  gibt  der  Verbraucher
Vertragsdaten ein, anschließend bestätigt er den Widerruf über eine ge-
sonderte  Schaltfläche.  Zulässig  sind  nur  wenige  Pflichtangaben,  etwa
Name,  Vertragszuordnung  und  Kontaktdaten  für  die  Eingangsbestäti-
gung. Weitere Abfragen, insbesondere zum Widerrufsgrund, sind unzu-
lässig.

Nach  Abgabe  des  Widerrufs  muss  der  Unternehmer  unverzüglich  eine
Eingangsbestätigung  auf  einem  dauerhaften  Datenträger  (z.  B.  E-Mail)
übermitteln. Diese dient lediglich dem Nachweis des Zugangs, nicht der
rechtlichen Wirksamkeit.

Der Gesetzgeber schreibt hierzu u. a.  vor: "Die Widerrufsfunktion muss
gut lesbar mit 'Vertrag widerrufen' oder einer anderen gleichbedeuten-
den  eindeutigen  Formulierung  beschriftet  sein.  Sie  muss  während  des
Laufs der Widerrufsfrist auf der Online-Benutzeroberfläche ständig ver-
fügbar, hervorgehoben platziert und für den Verbraucher leicht zugäng-
lich sein."

Hotelzimmeranfrage trotz Bestätigung keine
verbindliche Buchung

Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) hatte zu entscheiden, ob ei-
ne  per  E-Mail  gestellte  Zimmeranfrage  mit  anschließender  Reservie-
rungsbestätigung bereits eine verbindliche Buchung darstellt.

In dem entschiedenen Fall erhielt ein Hotel per E-Mail von einem Unter-
nehmen mit dem Betreff "Zimmeranfrage" eine Anfrage über die Reser-
vierung mehrerer  Zimmer für  zwei  Zeiträume.  Das Hotel  bestätigte  die
Buchung,  gab  dabei  jedoch  versehentlich  abweichende  Daten  an  und
korrigierte  diesen  Fehler  kurz  darauf  per  weiterer  E-Mail.  Gleichzeitig
wurde um Übermittlung einer Gästeliste gebeten, worauf keine Reaktion
erfolgte. Nach Ablauf der angefragten Zeiträume stellte das Hotel 90 %
der Gesamtkosten in Rechnung.

Nach der Entscheidung des OLG war jedoch kein Beherbergungsvertrag
zustande  gekommen.  Die  mit  "Zimmeranfrage"  überschriebene  E-Mail
stellte kein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Beherber-

gungsvertrags dar. Eine verbindliche Erklärung liegt nur dann vor, wenn
der Zimmerpreis  dem Anfragenden bereits  bekannt  ist  oder  in  der  An-
frage ausdrücklich genannt wird. Fehlt es hieran, ist eine solche Anfrage
lediglich als unverbindliche Bitte zu verstehen, die angefragten Zimmer
vorläufig freizuhalten und dem Anfragenden bei Feststehen des Preises
eine vorrangige Buchungsmöglichkeit einzuräumen.

Keine Mehrkosten für angemessenes Handgepäck

Das Oberlandesgericht  Hamm (OLG)  hatte  sich mit  der  Frage zu befas-
sen,  ob Fluggesellschaften für übliches Handgepäck zusätzliche Gebüh-
ren verlangen dürfen.  In  dem vom OLG entschiedenen Fall  ging  es  um
die  Praxis  einer  Airline,  im  Basistarif  lediglich  ein  sehr  kleines  Handge-
päckstück  (hier:  40  x  30  x  20  cm)  kostenfrei  zuzulassen.  Für  größeres
oder  zusätzliches  Handgepäck  -  etwa  einen  üblichen  Kabinenkoffer  -
mussten Fluggäste einen Aufpreis zahlen.

Nach  Auffassung  des  Gerichts  verstößt  eine  solche  Praxis  gegen  euro-
päisches  Recht.  Angemessenes  Handgepäck  ist  kein  optionaler  Zusatz,
sondern  ein  unverzichtbarer  Bestandteil  der  Beförderung.  Solange  Ge-
wicht  und  Größe  in  einem  vernünftigen  Rahmen  bleiben  und  Sicher-
heitsvorgaben  eingehalten  werden,  darf  hierfür  kein  gesondertes  Ent-
gelt  verlangt  werden.  Die  Beschränkung  auf  ein  einziges,  sehr  kleines
Gepäckstück ohne Aufpreis ist daher unzulässig. Fluggesellschaften sind
verpflichtet,  zumindest  ein  angemessenes  Handgepäckstück  im  Ticket-
preis zu inkludieren.

Hinweis: Die Airline hat gegen das Urteil Einspruch eingelegt.

Bonuskürzung wegen Elternzeit

Das  Bundesarbeitsgericht  (BAG)  hat  entschieden,  dass  eine  variable,
zielabhängige Vergütung während der Elternzeit anteilig gekürzt werden
darf.  Selbst  dann,  wenn  die  zugrunde  liegende  Betriebsvereinbarung
keine ausdrückliche Kürzungsregelung enthält.

Im  Streitfall  hatte  ein  Arbeitnehmer  seine  Ziele  im  Jahr  2022  deutlich
übererfüllt,  befand sich jedoch an 62 Tagen in  Elternzeit.  Der  Arbeitge-
ber kürzte die variable Vergütung entsprechend. Zu Unrecht, meinte der
Arbeitnehmer,  da  sich  die  variable  Vergütung  ausschließlich  nach  den
quantitativ bemessenen Erfolgen im Jahresverlauf richtet.

Das BAG stellte jedoch klar. Auch eine variable Vergütung ist regelmäßig
arbeitsleistungsbezogenes Entgelt  und unterliegt  damit  dem Grundsatz
"Ohne Arbeit kein Lohn". Da während der Elternzeit das Arbeitsverhält-
nis ruht, besteht keine Verpflichtung zur Arbeitsleistung und somit auch
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kein Vergütungsanspruch.

Dass in dem entschiedenen Fall die aktuelle Betriebsvereinbarung keine
Kürzungsregelung enthält, ändert daran nichts. Eine solche wäre nur er-
forderlich  gewesen,  wenn  ausdrücklich  eine  Ausnahme  vom  gesetzli-
chen Grundsatz gewollt gewesen wäre.

Strenge Anforderungen bei Kündigung wegen
Kirchenaustritt

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte klar, dass einem Mitarbeiter,
der für einen kirchlichen Arbeitgeber arbeitet, nicht zwangsläufig wegen
eines Kirchenaustritts gekündigt werden kann.

Im konkreten Fall ging es um eine private Organisation, deren Selbstver-
ständnis  auf  religiösen  Grundsätzen  beruht.  Sie  verlangte  von  einem
Mitarbeiter, der Mitglied einer bestimmten Kirche war, während des lau-
fenden  Arbeitsverhältnisses  nicht  aus  dieser  Kirche  auszutreten,  an-
sonsten drohte die Kündigung. Die Organisation beschäftigte jedoch an-
dere Personen, die die gleichen Aufgaben wie der betreffende Mitarbei-
ter wahrnehmen, ohne von ihnen zu verlangen, dass sie Mitglieder die-
ser Kirche sind.

Der  EuGH  stellte  klar,  dass  eine  solche  Verpflichtung  mit  dem  Unions-
recht  unvereinbar ist,  wenn sie  nicht  gerechtfertigt  werden kann.  Maß-
geblich ist, ob die religiöse Zugehörigkeit für die konkrete Tätigkeit eine
wesentliche,  rechtmäßige  und  gerechtfertigte  berufliche  Anforderung
darstellt.  Ob  diese  Voraussetzungen  im  konkreten  Fall  erfüllt  sind,  hat
nun das Bundesarbeitsgericht zu prüfen,  das dem EuGH die Frage vor-
gelegt hatte.

Elternunterhalt - Anhaltspunkte für Überschreiten
der Einkommensgrenze

Ein Unterhaltsrückgriff  durch den Sozialhilfeträger auf ein erwachsenes
Kind,  dessen Eltern vom Sozialamt Leistungen erhalten,  ist  beschränkt.
So geht ein möglicher Unterhaltsanspruch der Eltern gegen ihre erwach-
senen  Kinder  erst  dann  auf  den  Sozialhilfeträger  über,  wenn  das  Ein-
kommen des Kindes einen Jahresbetrag von 100.000 € übersteigt. Dabei
wird  gesetzlich  vermutet,  dass  diese  Einkommensgrenze  nicht  über-
schritten  wird.  Erst  wenn  hinreichende  Anhaltspunkte  für  ein  Über-
schreiten dieser Grenze vorliegen,  darf  der Sozialhilfeträger weitere Er-
mittlungen aufnehmen.

Wann  Anhaltspunkte  "hinreichend"  für  die  Annahme  sind,  dass  unter-
haltspflichtige  Kinder  über  ein  Einkommen von über  100.000 €  im Jahr

verfügen,  ist  anhand  allgemeiner  Erfahrungswerte  zu  beurteilen,  z.  B.
aus Recherchen in öffentlich zugänglichen Informationsquellen.  In dem
vom Landessozialgericht  Bayern  entschiedenen Fall  hatte  der  Sozialhil-
feträger  die  Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  zur  allgemeinen
Einkommensentwicklung genutzt.

Unberechtigte Kündigung wegen Schriftformmangels
kann Schadensersatz auslösen

Ein Vermieter, der bei einem langfristigen Mietvertrag eine unberechtig-
te Kündigung wegen eines behaupteten Schriftformmangels ausspricht,
kann sich schadensersatzpflichtig machen, wenn der Mieter infolge der
Kündigung das Mietobjekt räumt und zurückgibt.

Im entschiedenen Fall  hatte zwar der Vermieter zwei  Großkanzleien im
Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung beim Erwerb des Anwesens einge-
schaltet, die die Kündigung im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung als er-
folgversprechend bewerteten. Dies ließ das Verschulden des Vermieters
jedoch nicht entfallen.

Dem  Mieter  fällt  bei  einer  Kündigung  des  Vermieters  regelmäßig  kein
Mitverschulden  zur  Last,  auch  wenn er  das  Mietobjekt  freiwillig  räumt.
Ein Mitverschulden kommt nur in Betracht, wenn der Mieter die gebote-
ne  Sorgfalt  außer  Acht  lässt,  etwa  wenn  die  Unwirksamkeit  der  Kündi-
gung für ihn eindeutig erkennbar ist und nicht lediglich formelle, beheb-
bare  Mängel  vorliegen.  Je  gewichtiger  die  vom  Vermieter  angeführten
Kündigungsgründe  erscheinen,  desto  weniger  ist  es  dem  Mieter  zuzu-
muten,  sich  auf  eine  Auseinandersetzung  einzulassen  oder  einen
Rechtsstreit zu riskieren.

Bloßes Kaufinteresse rechtfertigt keine
Grundbucheinsicht

Nach der Grundbuchordnung (GBO) ist jedem die Einsicht in das Grund-
buch gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

Im Januar 2026 bat ein Mann das Grundbuchamt um Mitteilung der Ei-
gentümerkontaktdaten zu einem durch Adresse bezeichneten Haus mit
der Begründung, er hätte Interesse, das Haus zu kaufen. Das Amt teilte
ihm jedoch mit, dass ein bloßes Kaufinteresse kein berechtigtes Interes-
se im Sinne der GBO ist, und lehnte die Herausgabe der Daten ab.

Das  Oberlandesgericht  München  kam  zu  der  Entscheidung,  dass  das
Amt  die  Herausgabe  der  Daten  zu  Recht  ablehnte.  Das  Gericht  führte
aus, dass für Kaufinteressenten ein berechtigtes Interesse im Sinne der
GBO allenfalls  nach Eintritt  in  Kaufverhandlungen mit  dem Eigentümer
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besteht.  Die  Grundbucheinsicht  darf  dagegen  nicht  dazu  missbraucht
werden, den Namen des Eigentümers zu erforschen.

Ein  berechtigtes  Interesse  an  der  Grundbucheinsicht  besteht  daher
nicht  für  einen  Kaufinteressenten  oder  Nachbarn,  der  den  Namen  des
Grundstückseigentümers  in  Erfahrung bringen möchte,  um mit  diesem
wegen  eines  möglichen  Verkaufs  des  Grundstücks  Kontakt  aufzuneh-
men.

Prüfung eines Testaments im Erbscheinverfahren

Im Erbscheinverfahren wird die Gültigkeit des Testaments von Amts we-
gen  geprüft.  Soll  ein  Erbschein  erteilt  werden,  muss  nicht  nur  der  erb-
rechtliche Charakter der Erklärung feststehen, sondern auch deren Echt-
heit  und Eigenhändigkeit.  Fehlt  insofern die Überzeugung des Gerichts,
geht  dies  zulasten  desjenigen,  der  Rechte  aus  der  Urkunde  herleiten
will. Im Zweifelsfall ist von Amts wegen ein schriftvergleichendes Gutach-
ten einzuholen.

Da eine absolute Gewissheit der Echtheit eines Testaments im naturwis-
senschaftlichen  Sinne  fast  nie  zu  erreichen  und  die  theoretische  Mög-
lichkeit  des  Gegenteils  der  Tatsache,  die  festgestellt  werden soll,  kaum
auszuschließen ist,  genügt  für  die  richterliche Überzeugung ein für  das
praktische  Leben  brauchbarer  Grad  von  Gewissheit,  der  vernünftige
Zweifel ausschließt. Es reicht aus, wenn das Gericht keine "vernünftigen
Zweifel"  an  der  Echtheit  des  Testaments  hat,  auch  wenn  ein  Sachver-
ständiger  in  seinem  wissenschaftlich  begründeten  Gutachten  im  Hin-
blick  auf  die  objektiven  Befundlücken  nur  von  einer  weit  überwiegen-
den,  einfachen  oder  hohen  Wahrscheinlichkeit  der  Urheberschaft  des
Erblassers ausgegangen ist.

Haftung bei Kollision nach Rotlichtverstoß und
Wendemanöver

In  einem  vom  Oberlandesgericht  Frankfurt  a.  M.  (OLG)  entschiedenen
Fall  stritten  sich  die  Parteien  um  Schadensersatzansprüche  im  Zusam-
menhang  mit  einem  Verkehrsunfall.  Ein  Mann  war  mit  einem  Pkw  in
südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich ordnete er sich
auf  der  Linksabbiegerspur  hinter  vier  weiteren  Fahrzeugen  ein.  Nach-
dem  der  Linksabbiegerpfeil  auf  Grün  umgeschaltet  hatte,  fuhr  er  als
fünftes und letztes Fahrzeug in die Abzweigung ein. Zur selben Zeit nä-
herte  sich  aus  der  entgegengesetzten  Fahrtrichtung  ein  Linienbus,  der
die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Dabei kam es zur Kollision mit
dem  abbiegenden  Pkw.  Die  Beweisaufnahme  hatte  ergeben,  dass  für
keinen der Beteiligten der Unfall ein unabwendbares Ereignis war.

Zulasten des Busfahrers ging die Tatsache, dass die Ampel für den Bus
unmittelbar vor der Kollision seit mehr als 22 Sek. rot zeigte und er mit
leicht überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Zulasten des Pkw-Fahrers ging,
dass er sich ungewöhnlich lange im Kreuzungsbereich aufgehalten hatte
und unter Nutzung der Linksabbiegespur ein Wendemanöver beabsich-
tigte. Dadurch habe er sich infolge der geringeren Geschwindigkeit län-
ger (9 Sek.) als üblich (4-4,5 Sek.) im Kreuzungsbereich aufgehalten. Die
Kollision mit dem für ihn sichtbaren Bus hätte er bei rechtzeitiger Brem-
sung vermeiden können.

Eine Haftungsverteilung von 4/5 zulasten des Busfahrers und 1/5 zulas-
ten des Pkw-Fahrers war hier angemessen, entschieden die Richter des
OLG.
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